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Az.: IV/6-173-Vh 0l/82
Verordnung des Ludrrtsamtes Würzburg über den ge-
schützten_L_andschaftsbestandt ", Ge-
markung Veitshöchheim

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9  Abs.4.  Ar t .45 Abs.  I  Nr .4 und Abs.2 und Ar t .  37 Abs.
2 Nr.3 des Bayerischen NaturschutzgesetzEs - Bay'
NatSchG - erläßt das Landratsamt Wurzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 22. Ja-
nuar 1985, Nr. 820-8632.00-34/84, genehmigte Verord-
nung:

$ l
Schutzgegenstand

(l) Der in der Gemeinde Veishöchheim, Flurlage ,,Wolfs-
tal" gelegene Geländeeinschnitt wird als Landschaftsbe,
standteil gesch0tzt.

(2) Der geschutzte Landschaftsbestandteil hat eine Größe
von ca. 0,8 ha und erhält die Bezeichnung ,,Wolfstalgra-
ben".

(3) Die Grenzen des geschtttzten Landschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M I : 2.500 und einer Karte M I :
25.000 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser
Verordnung.

$2
Schutzzweck

Zweck des geschtttzten Landschaftsb€standteiles ist es,
den Geländeeinschnitt im Interesse des Naturhaushaltes,
insbesondere der Tier-und Pflanzenwelt. sowie zur Bele-
bung des l:ndschaftsbildes zu erhalten.
Der Gehölzbewuchs ist ein wichtiger Lebensraum für hei,
mische Vogelarten (2. B. Mittelspecht, Gartenrotschwanz)
und Kleintiere. Der Graben enthält schutzwürdige Pflan.
zen' (2. B. Ktlchenschelle, Seidelbast).

Der Erlaß dieser-Verordnung ist daher im Interesse des Na
turhaushaltes und zur Belebung des l:ndschaftsbildes er
forderlich.

$ 3
Verbote

( l )Nach Ar t .  l2  Abs.  3 i .  V.  m.  Ar t .9  Abs.4 BayNatSchG
l5t es verboten, ohne Genehmigung den geschtttzten
Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändern.
Zuständig ftlr die Erreilung der Genehmigung ist das
Landratsamt Wtlrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten:

l. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschttttungen, Abla
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen
vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise
zu v€rändern.

2.oberirdisch übcr dcn zugelassenen Gemcingcbrauch
hinaus odcr unterirdisch Wasser zu cntnehmcn. Oucll
austrittc. Wasscrläufc sowie den Zu und Ablauf des
Wasscrs odcr dcn Cirundwassersland zu verilndern
(} ler  ncuc (  ic*  ässe r  anzulegen.

3. bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung zu
errichten, zu ändern, abzubrechen oder zu beseitigen,
auch wenn dies keiner Baugenehmigung bedarf,

4. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

5. die l-ebensbereiche (Biotop€) der Tiere und Pflanztn zu
stören oder nachhahig zu verändern,

6. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden,
abzupflltcken, aus- oder abzureil)en, auszugraben, zu
entfernen oder sonst zu b€schädigen,

7. Pflarzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

8. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder zu
töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen vorzu-
nehmen sowie sLandortfremde Gehölze einzubringen,

10. Bäume mit Hoßten oder naturlichen oder k0nstlichen
Bruthöhlen von Vögeln in det Zßit vom 1. Februar bis
I l. August zu besteigen oder zu fällen,

I L das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder Art
im Gelände zu lagern,

12. Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen oder
bestehende zu verändern,

13. außerhalb von Straß€n und Wegen mit Kraftfahrzeugen
zu fahren oder diese abzustellen

14. Bild oder Schrifttafeln anzubringen,

15. zu zelten oder zu lagern,

16. Feuer zu machen,

17. zu lärmen oder Tontlbertragungs- oder Tonwiedergabe'
o P r a t P  2 i  h p n l r T a n

18.  zu re i ten,

19. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirschaftliche
Nutzung auszuüben.

{l) Unbenlhrt blciben sonstige Verbote. insbesondere das
Verbot,

L Ticre mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen (Art.
l6  UayNatSchCl) ,

2. Abfälle cntgegen den abfallrechtlichen Vorschriften zu
beseitigen (g 4 AbfG),

. l  ( jovasscr  zu vcrunrc in igen ($ 324 StGB).



$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind
L die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

2. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des knd.
schaftsb€standteiles von der Untercn Naturschutzbe.
hörde angmrdneten überwachungs-, Schutz- und pfle.
gema-Onahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zichen oder Schit
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Land-
schaftsbi.ldes hinweisen, oder von Wegemarkierungen,
Warntafeln, Ortshinweisen, Spcrrzeichen oder sonstigen
Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Veranlassuns
des l:ndrabamtes Wurzburg als Untere Narurschuu
behörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmallnahmen, die zur Ab
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für L,eben, Gesund.
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5. die ordnungsgemäße foßtwirtschaftliche Bodennutzuns
auf bisher foßtwirrschaftlich genuuten Flachen; foni
wirtschaftlich notwendige Maßnahmen sind mit de r Un
teren Naturschutzbehörde abzusprechen,

6. die Unterhaltungsmaßnahmen an dem öffen(iichen
Feld'und Waldweg; die Unterhaltungsmaßnahmen sind
vor ihrer Ausfuhrung mit der Unteren Naturschutzbe.
hörde abzustimmen,

7. das Abstellen von Penonenkraftwagen außerhalb des
Weges durch die Grundstückseigentümer auf den bisher
hierfUr genutzten Flächen und im bisher übfichen Um.
fang,

8. Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im se,
setzlich zulltssigen Umfan g,

9. Maßnahmen, die im Interesse des Trinlwasserschutzes
und der Wassergewinnungsanlage erforderlich sind,

10. notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an den beste.
henden Stromversorgungseinrichtungen; die Unterhal-
tungsmallnahmen sind vor ihrer Ausfohrung mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

$ 5
Befreiung

(llVon den Verboten und Beschränkungen dieser Verord.
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSch(i eine
Befreiung erteilt werden, wenn

L ltberwiegende Gronde des allgemeinen Wohls die Be
freiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht be
absichtigten Härte führen witrde und die Abweichuns
mir  den öf fenr lchen &langen i .  S.  des BayNarSchG,
rnsbesondere mit dcm Schutzzweck des seschlltztcn
l^andschaf tsbe,.rand rer les. verer nbar itr odci

3.die Befreiung des Verbots zu einer nicht gewoJlten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen
w0rde.

(2) ZustAndie für di€ Erteilung der Befreiung ist das Land.
ratsamt WUrzburg als Untere Naturschurzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigleiten

(l)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNarSchG kann mir Geld
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer.
den, wer vorsätzlich oder fahrljissig den Verboten des g 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buDe bis zu funfzigtausend Deutscbe Mark belegt wer.
den, wer voßätzlich oder fah alssig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach g 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be,
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

W0rzburg, den 8. Februar 1985
[.andratsamt W{.lrzburg

i. Y. Zorn
stellvertr. Landrat
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"WoI f s te lg raben"  i

topoglaphiscbe Earte l , l  1 :  2! .OOO

Yerordnuug deg L,andrataautec lJürz-
burg von 8. Februar 1985 über den
geecbützten Landecba l tebeetandt ei  I
"1, /ol fetelgraben",  Geuarkung Veite-
höchheiu, Landkreie l./ürzburg.

Autsblat t  des landkreiaea lJürzburg
l$r. 8 vou 26. FeLntar 7gl,.
D ie  Ka r te  i e t  Beg tand te i . I  de r  ge -
nannteD V€rordDung.

frA - 642214 f - Schutzgebiet

Vürzburg, 8.  Februar 1!8!
LANDRA.TSA}II III}RZBIIRG

Zorn
s te  I  l ve r t r .  Le  nd rs  t
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